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Beschlussvorlage
126/2004

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

17.11.2004 Jugendhilfeausschuss öffentlich beratend 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
Haushaltsplanentwurf 2005; 
Ansätze aus dem Bereich Jugendhilfe 
 

 

Beschlussvorschlag: 
Dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2005 wird zugestimmt. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja      Nein 
 
Haushaltsstelle:  
Ansatz:  
Finanzierung / noch verfügbar: 
 

 
      
      
      
      

 

 
 
 
 
Bad Dürkheim, 08.11.2004 
In Vertretung 
 
 
Claus Potje 
Kreisbeigeordneter 
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Unter Berücksichtigung der Einnahmen des Landes und Dritter errechnet sich für den 
Jugendhilfehaushalt 2005 gegenüber dem Haushalt 2004 eine Nettoerhöhung um 
628.000,00 €. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2003 ist aufgrund der in § 26 AGKJHG festgeschriebenen 
Gesetzesänderung die Kostenbeteiligung des Landes an den Maßnahmen der Hilfe zur 
Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie 
der Hilfen für junge Volljährige geändert worden. Danach stellt das Land einen jährlichen 
Festbetrag für alle Jugendämter zur Verfügung. Der Anteil errechnet sich prozentual 
jeweils aus den Ausgaben des Vorjahres. Für 2004 errechnete sich für den Landkreis Bad 
Dürkheim ein Quote von 3,40393 %. Eine vorläufige Berechnung im Bezug auf die 
Haushaltsansätze 2004 ergab, dass sich das Land danach für dieses Jahr mit 18,5% an 
den Kreisausgaben in diesem Bereich beteiligt, wobei erst nach Kassenabschluss 2004 
eine endgültige Berechnung erfolgen kann.  
 
Diese Neuregelung hatte gleichzeitig eine Änderung der Haushaltssystematik zur Folge, 
da der Festbetrag nicht mehr auf die einzelnen Unterabschnitte verteilt werden kann. Es 
wurde daher der Unterabschnitt 4650 neu geschaffen. Die Einnahmepositionen bei den 
einzelnen Unterabschnitten bleiben für die Fälle bestehen, bei denen das Land Rheinland-
Pfalz als überörtlicher Träger eine 100%ige Kostenerstattung zu leisten hat. Die 
Verringerung des Landesanteils um 25 % bis 2002 auf nunmehr  geschätzte 18,5 % 
bedeutet einen Einnahmeausfall von ca. 500.000,-- €. 
 
Bei den Einnahmepositionen in den Bereichen der Kostenbeiträge der Eltern wurde für 
2005 grundsätzlich keine Veränderung gegenüber den Ansätzen für 2004 vorgenommen. 
Der Gesetzgeber plant in diesem Bereich eine Änderung, die aller Wahrscheinlichkeit zum 
1. Januar 2005 in Kraft treten soll. Danach werden die Kostenbeiträge der Eltern zukünftig 
nicht mehr im Rahmen des Unterhaltsrechts nach der Düsseldorfer Tabelle festgesetzt. Es 
wird ein sog. allgemeiner Kostenbeitrag berechnet unter Berücksichtigung des 
Einkommens abzüglich einer Pauschale. Der Kostenbereich errechnet sich dann aus 
eigens für diesen Bereich definierten Tabellen, wobei noch nicht bekannt ist, wie die 
Beträge in der Tabelle aussehen werden. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht 
von einer Erhöhung der Einnahmen aus. 
 
Die Position 4557.7700 wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2004 gegenüber den 
ursprünglich beantragten Ansatz um 300.000,00 € gekürzt. Es zeigt sich dabei jedoch im 
Lauf des Haushaltsjahres 2004, dass tatsächlich Mittel in der zunächst beantragten Höhe 
benötigt werden. Für 2005 wurde jedoch gegenüber dem ursprünglichen Ansatz reduziert, 
da 18 Jugendliche, die über die genannte Position betreut werden, in 2005 das 18. 
Lebensjahr vollenden. Sollte dann noch eine weitere Maßnahme im Einzelfall notwendig 
sein, wird dies über den Unterabschnitt 4561 abgerechnet. In der Hoffnung, dass die 
Fallzahlen nicht weiter ansteigen, werden insgesamt Mittel von 3.700,000 € beantragt. 
Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz im Entwurf für 2004 ist dies eine Reduzierung um 
180.000,00 €.  



 

Seite 3    Beschlussvorlage  126/2004 

Postanschrift:  Hausanschrift: Tel.:       (06322) 961 - 0 Postbank Nr. 159-40-676  Sparkasse Rhein-Haardt 
Postfach 1562 Philipp-Fauth-Str. 11 Fax:       (06322) 961 - 254 (BLZ 545 100 67) (BLZ 546 512 40)  
67089 Bad Dürkheim 67098 Bad Dürkheim e-Mail:    info@kreis-bad-duerkheim.de Amt Ludwigshafen/Rh. Kto.-Nr. 141   Internet:  www.kreis-bad-duerkheim.de     

 
Auf der Position für die Hilfen Junger Volljähriger außerhalb von Heimen muss weiter ein 
hoher Ansatz vorgehalten werden. Bei den hier verwalteten Fällen handelt es sich um 
junge Erwachsene, die in Wohngemeinschaften des Fördervereins Obersülzen betreut 
werden und auf Dauer einen Betreuungsbedarf haben werden. Grundsätzlich ist in 2005 
ein Wechsel in die Zuständigkeit unseres Sozialamtes geplant.  
 
Bei allen Positionen, auf denen Zuschüsse zu Personalkosten, z.B. Kindertagesstätten, 
Beratungsstellen, gewährt werden, wurde eine Personalkostensteigerung von 1,5% 
einkalkuliert. 
 
Im Bereich der Kindertagesstätten wurden neue Haushaltsstellen gebildet, da freie Träger 
zwischenzeitlich auch Hortplätze anbieten. 
 
 
 
 
 


